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RS OGH 1970/11/11 12Os126/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1970

Norm

FinStrG §35 Abs1

FinStrG §37 Abs1

Rechtssatz

Das Wissen eines Täters, daß es sich um eine "verdächtigte" Ware handelt, schließt nicht notwendigerweise oder

regelmäßig seine Kenntnisse ein, die Ware stamme - wie dies der § 185 StG fordert - aus einem Diebstahl oder einer

Veruntreuung.
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12 Os 126/70
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